
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse
der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG
(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1), die durch die
Verordnung (EU) Nr. 517/2013 (ABl. L 158 vom
10.6.2013, S. 1) geändert worden ist, die der zustän-
digen Behörde vorliegt und validiert worden ist, oder

2. einem Umweltbetriebsprüfungsbericht nach An-
hang III Buchstabe C der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009.

§ 44

Betriebsanweisung; Merkblatt

(1) Der Betreiber hat eine Betriebsanweisung vorzu-
halten, die einen Überwachungs-, Instandhaltungs- und
Notfallplan enthält und Sofortmaßnahmen zur Abwehr
nachteiliger Veränderungen der Eigenschaften von Ge-
wässern festlegt. Der Plan ist mit den Stellen abzustim-
men, die im Rahmen des Notfallplans und der Sofort-
maßnahmen beteiligt sind. Der Betreiber hat die Einhal-
tung der Betriebsanweisung und deren Aktualisierung
sicherzustellen.

(2) Das Betriebspersonal der Anlage ist vor Auf-
nahme der Tätigkeit und dann regelmäßig in angemes-
senen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jähr-
lich, zu unterweisen, wie es sich laut Betriebsanwei-
sung zu verhalten hat. Die Durchführung der Unterwei-
sung ist vom Betreiber zu dokumentieren.

(3) Die Betriebsanweisung muss dem Betriebsper-
sonal der Anlage jederzeit zugänglich sein.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für

1. Anlagen der Gefährdungsstufe A,

2. Eigenverbrauchstankstellen,

3. Heizölverbraucheranlagen,

4. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flüssi-
gen Stoffen mit einem Volumen bis zu 100 Kubikme-
tern und

5. Anlagen mit festen Gemischen bis zu 1 000 Tonnen.

Stattdessen ist bei Anlagen nach Satz 1 Nummer 3 das
Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim
Betrieb von Heizölverbraucheranlagen nach Anlage 3
und bei Anlagen nach Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5
das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften
beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach
Anlage 4 an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der An-
lage dauerhaft anzubringen. Auf das Anbringen des
Merkblattes nach Anlage 4 kann verzichtet werden,
wenn die dort vorgegebenen Informationen auf andere
Weise in der Nähe der Anlage gut sichtbar dokumen-
tiert sind. Bei Anlagen zum Verwenden wassergefähr-
dender Stoffe der Gefährdungsstufe A, die im Freien
außerhalb von Ortschaften betrieben werden, ist die
gut sichtbare Anbringung einer Telefonnummer ausrei-
chend, unter der bei Betriebsstörungen eine Alarmie-
rung erfolgen kann.

§ 45

Fachbetriebspflicht; Ausnahmen

(1) Folgende Anlagen einschließlich der zu ihnen ge-
hörenden Anlagenteile dürfen nur von Fachbetrieben

nach § 62 errichtet, von innen gereinigt, instand gesetzt
und stillgelegt werden:

1. unterirdische Anlagen,

2. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen
wassergefährdenden Stoffen der Gefährdungsstu-
fen C und D,

3. oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen
wassergefährdenden Stoffen der Gefährdungs-
stufe B innerhalb von Wasserschutzgebieten,

4. Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufen B,
C und D,

5. Biogasanlagen,

6. Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs sowie

7. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flüssi-
gen Stoffen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7.

(2) Abweichend von Absatz 1 müssen Tätigkeiten an
Anlagen oder Anlagenteilen, die keine unmittelbare Be-
deutung für die Anlagensicherheit haben, nicht von
Fachbetrieben ausgeführt werden.

§ 46

Überwachungs-
und Prüfpflichten des Betreibers

(1) Der Betreiber hat die Dichtheit der Anlage und die
Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen regel-
mäßig zu kontrollieren. Die zuständige Behörde kann
im Einzelfall anordnen, dass der Betreiber einen Über-
wachungsvertrag mit einem Fachbetrieb nach § 62 ab-
schließt, wenn er selbst nicht die erforderliche Sach-
kunde besitzt und auch nicht über sachkundiges Per-
sonal verfügt.

(2) Betreiber haben Anlagen außerhalb von Schutz-
gebieten und außerhalb von festgesetzten oder vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebieten nach
Maßgabe der in Anlage 5 geregelten Prüfzeitpunkte
und -intervalle auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
prüfen zu lassen.

(3) Betreiber haben Anlagen in Schutzgebieten und
in festgesetzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten nach Maßgabe der in Anlage 6
geregelten Prüfzeitpunkte und -intervalle auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen.

(4) Die zuständige Behörde kann unabhängig von
den sich nach den Absätzen 2 und 3 ergebenden Prüf-
zeitpunkten und -intervallen eine einmalige Prüfung
oder wiederkehrende Prüfungen anordnen, insbeson-
dere wenn die Besorgnis einer nachteiligen Verände-
rung von Gewässereigenschaften besteht.

(5) Betreiber haben Anlagen, bei denen nach § 47
Absatz 2 ein erheblicher oder ein gefährlicher Mangel
festgestellt worden ist, nach Beseitigung des Mangels
nach § 48 Absatz 1 erneut prüfen zu lassen.

(6) Die Prüfung nach Absatz 2 oder Absatz 3 entfällt,
wenn die Anlage der Forschung, Entwicklung oder Er-
probung neuer Einsatzstoffe, Brennstoffe, Erzeugnisse
oder Verfahren dient und nicht länger als ein Jahr be-
trieben wird.

(7) Weiter gehende Regelungen, insbesondere in
einer Eignungsfeststellung nach § 63 Absatz 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes, bleiben unberührt.
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